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Umbenennung in Fliederstrasse 
und Verkehrsführung 
 
Im Rahmen der Bauarbeiten der OKUA wurde der 
Fliederweg erweitert sowie die Dürrbergstrasse 
redimensioniert. Alle Bauarbeiten sind abgeschlossen. 
 
Wie bereits Anfang 2005 informiert wurde, wird nach der 
Fertigstellung der Fliederweg in Fliederstrasse umbenannt. 
Ebenfalls wird dadurch der Beundtenweg aufgehoben und 
die Häuser Nr. 42 bis 67 von der Dürrbergstrasse an die 
Fliederstrasse umgeteilt. 
 
Die Umbenennung erfolgt auf den 1. Dezember 2008. 
 
Die Signalisationen sind bereits gemäss Auflageprojekt 
der OKUA durch den Kanton erstellt worden. 
 
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr 
vom 19. Dezember 1958 und die zugehörige Verordnung 
über die Strassensignalisation vom 5. September 1979 
werden folgende Verkehrsbeschränkungen verfügt: 
 
Fliederstrasse: 
Ausfahrt Oltnerstrasse (Alter Friedhof) 
- Kein Vortritt (Signal Nr. 3.02) 
Einfahrt von Oltnerstrasse (Alter Friedhof) 
- Sackgasse (Signal Nr. 4.09) 
Wendeplatz 
- Parkieren verboten (Signal Nr. 2.50) mit Zusatztafel 
«Wendeplatz» 
- Einfahrt verboten (Signal Nr. 2.02) mit Zusatztafel 
«90m» 
Ausfahrt Oltnerstrasse K103 
- Einfahrt verboten (Signal Nr. 2.02) 
 
Dürrbergstrasse: 
Ab Grabenstrasse bis Fliederstrasse 
- Gemeinsamer Rad- und Fussweg (Signal Nr. 2.63.1) 
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Einsprachen 
 
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind 
innert 20 Tagen seit Publikation bei der verfügenden 
Behörde einzureichen. Die Einsprache muss einen Antrag 
und eine Begründung enthalten. Die 
Verkehrsbeschränkungen werden erst nach erfolgter 
Signalisation rechtskräftig. 
 
 Gemeinderat 
 
Aarburg, 22. Oktober 2008 
 
 

 


